
Verschenken Sie keine Gelder, 

auf welche Sie Anspruch haben!

Kürzung
oder
Streichung
Ihres
Plegegeldes?

 LASSEN SIE DAS NICHT ZU.

Wir übernehmen für Sie 
den verpflichtenden

Beratungseinsatz 
(§37.3 SGB XI) 

bei bestehendem 
Pflegegrad KOSTENLOS!



Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!

☏ 06135/7040541 /     pflege@medifair.net

Themen und Inhalte zur Beratung:

Bedarf von Pflegehilfsmitteln 
        (z.B. technische Hilfsmittel, Pflegeverbrauchsmittel…) 

Wohnraumanpassungen 
        (z.B. ein Treppenlift oder ein Badumbau)

Einschätzung der Pflegesituation
        (z.B. Chance für Pflegegrad-/Budgeterhöhung...)

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Keine Pflicht 
(1x halbjährlich freiwillig)

1x pro Halbjahr

1x pro Halbjahr

1x pro Vierteljahr

1x pro Vierteljahr
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Jeder, der Pflegegeld bezieht, ist verpflichtet eine
Beratung nachzuweisen. Kommen Sie dieser Pflicht nicht
nach, droht eine Kürzung oder sogar die Streichung
des Pflegegeldes. Die Pflegekasse weist Sie nicht aktiv
drauf hin, dass ein Beratungseinsatz stattfinden muss. 

MediFair Pflege 
Am Kümmerling 19, 55294 Bodenheim

www.medifair-pflege.de

Genießen Sie weiterhin ein selbstständiges Leben in den
eigenen vier Wänden und vereinbaren Sie einfach und
unverbindlich einen Termin bei uns für Ihren nächsten
Beratungsbesuch (digital oder vor Ort). 

Hr. Gothe Fr. Hassemer Fr. Galetin 


